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(54)  Träger 

(57)  Träger  aus  Brettschichtholz,  mit  einem  Ober- 
gurt  (1)  und  einem  Untergurt  (2),  wobei  die  Gurte  (1,2) 
an  ihren  Enden  (Knotenpunkten)  miteinander  und  in  ih- 
rem  Mittelbereich  über  einige  Streben  (4,5,6)  verbun- 

den  sind,  wobei  erfindungsgemäß  die  beiden  Gurte 
(1  ,2)  an  ihren  Knotenpunkten  über  jeweils  beidseitig  auf 
die  beiden  Gurtenden  aufgeleimte  Knotenplatten  (3) 
aus  Holzwerkstoff,  insbesondere  aus  Furnierschicht- 
holz,  miteinander  verbunden  sind. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Träger  aus  Brettschicht- 
holz,  mit  einem  Obergurt  und  einem  Untergurt,  wobei 
die  Gurte  an  ihren  Enden  (Knotenpunkten)  miteinander 
und  in  ihrem  Mittelbereich  über  einige  Streben  verbun- 
den  sind.  Derartige  Träger,  die  auch  als  "aufgelöste  Sy- 
stemträger"  bezeichnet  werden,  kommen  vorwiegend 
als  Dachträger  in  den  verschiedensten  Formen  insbe- 
sondere  für  Hallendächer  zur  Anwendung. 

Zur  Verbindung  der  beiden  Gurte  eines  Systemträ- 
gers  an  ihren  Knotenpunkten  sowie  sonstiger  fach- 
werksähnlicher  Knoten  werden  bisher  im  allgemeinen 
Stabdübel  und  Schlitzbleche  eingesetzt.  Diese  Technik 
hat  sich  seit  Jahrzehnten  bewährt  und  ist  weitestgehend 
ausgereift.  Zur  Herstellung  dieser  Verbindung  werden 
die  Brettschichtholzgurte  oder  -Stäbe  stirnseitig  einfach 
oder  mehrfach  geschlitzt.  Die  Bohrungen  für  die  Stab- 
dübel  zur  Fixierung  der  Schlitzbleche  werden  über  die 
Seitenfläche  im  Winkel  von  90°  zur  Schlitzung  ausge- 
führt.  Das  Ergebnis  ist  eine  leistungsfähige  und  bis  auf 
die  Stabdübelquerschnitte  unsichtbare  Verbindung  aus 
Holz  und  Stahl.  Allerdings  ist  diese  Verbindung  zum  Teil 
aufgrund  der  Anforderungen  an  die  Bohrungsgenauig- 
keit  sowie  aufgrund  des  hohen  Stahlgewichts  und  des 
logistischen  Aufwands  für  die  Stahlteilbeschaffung  (mit 
zum  Teil  nicht  unerheblichen  Lieferzeiten)  mit  Nachtei- 
len  behaftet.  In  den  letzten  Jahren  gab  es  zwar  Bemü- 
hungen  um  das  gleichzeitige  Durchbohren  von  Holz  und 
Stahl  und  es  sind  mittlerweile  auch  einige  derartige  Sy- 
steme  bekannt.  Auch  wenn  man  hier  das  Problem  der 
erforderlichen  hohen  Bohrgenauigkeit  gelöst  hat,  so 
sind  diese  Systeme  doch  in  bezug  auf  Geschwindigkeit, 
Zerspanung  und  Standzeit  eher  problematisch. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist,  diese  Nachteile  des 
Standes  der  Technik  zu  beheben  und  einen  aufgelösten 
Systemträger  zu  schaffen,  der  sich  dank  einer  beson- 
deren  Knotenverbindungstechnik  werkseitig  kosten- 
günstig  und  schnell  aus  vorfertigbaren  Einzelteilen  zu- 
sammensetzen  läßt.  Zudem  soll  die  Erfindung  neue  ge- 
stalterische  bzw.  architektonische  Akzente  ermögli- 
chen. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  einem  Träger  der  eingangs 
genannten  Art  gelöst,  bei  dem  erfindungsgemäß  die 
beiden  Gurte  an  ihren  Knotenpunkten  über  jeweils  beid- 
seitig  auf  die  beiden  Gurtenden  aufgeleimte  Knotenplat- 
ten  aus  Holzwerkstoff  miteinander  verbunden  sind. 

Der  Einsatz  von  Knotenplatten,  u.  zw.  aus  Baufur- 
niersperrholz,  ist  zwar  bereits  bei  Wandverbandsknoten 
bekannt,  jedoch  werden  dort  die  Knotenplatten  gena- 
gelt.  Diese  Verbindung  ist  nur  für  Sekundärtragwerke, 
z.B.  eine  Fachwerkwand  zur  Aussteifung  zwischen  zwei 
Stützen,  einsetzbar  und  kann  lediglich  Kräfte  von  etwa 
20  kN  aufnehmen.  Dagegen  handelt  es  sich  beim  Erfin- 
dungsgegenstand  um  ein  Primärtragwerk,  bei  dem  die 
Knotenplatten  aufgeleimt  sind.  Eine  derartige  Verbin- 
dung  kann  Kräfte  von  bis  zu  500  kN  aufnehmen. 

Es  ist  auch  bereits  bekannt,  ein  Baufurniersperrholz 

zur  Verstärkung  eines  Keilzinkenstoßes,  welcher  die  ei- 
gentliche  tragende  Verbindung  darstellt,  mit 
Nagelpreßleimung  seitlich  aufzuleimen.  Dagegen 
nimmt  beim  Erfindungsgegenstand  die  Leimfuge  alle 

5  Lasten  auf  und  die  Knotenplatten  stellen  die  tragenden 
Verbindungselemente  dar.  Die  Gurte  des  erfindungsge- 
mäßen  Trägers  stoßen  stumpf  aufeinander. 

Weiters  ist  es  bekannt,  zur  Verstärkung  rechtwinke- 
liger  Ausklinkungen  bei  Biegeträgern  mit  Rechteckquer- 

10  schnitt  aus  Nadelholz  seitlich  Buchenlaschen  aufzulei- 
men.  Diese  Laschen  dienen  jedoch  nicht  einer  Verbin- 
dung  sondern  ausschließlich  der  Verstärkung  des  Trä- 
gers  im  Ausklinkungsbereich. 

Schließlich  ist  es  auch  noch  bekannt,  den  Auflage- 
rs  bereich  von  Brettschichtholzträgern  durch  seitlich  auf- 

geleimte  Baufurniersperrholzplatten  zu  verstärken,  um 
die  Zusammendrückung  des  Trägers  über  der  Auflager- 
fläche  zu  verringern.  Auch  dieser  Anwendungsfall  für 
seitlich  aufgeleimte  Platten  aus  Holzwerkstoff  hat  nichts 

20  mit  einer  Verbindung  zweier  Tragwerkselemente  zu  tun. 
Durch  den  erfindungsgemäßen  Einsatz  von  aufge- 

leimten  Knotenplatten  zur  Verbindung  der  Gurte  eines 
Systemträgers  an  den  Knotenpunkten  entfällt  die  Be- 
schaffung  der  bislang  benötigten  Stahlteile  (Stabdübel, 

25  Schlitzblech),  das  Schlitzen  der  Gurte  sowie  das  auf- 
wendige  Bohren.  Es  entfallen  je  Träger  Stahlteile  mit  ei- 
nem  Gesamtgewicht  von  250  bis  400  kg,  je  nach  Trag- 
weite  und  Größe  des  Trägers.  Die  Knotenplatten  lassen 
sich  aus  großformatigen  Holzwerkstoffplatten  mit  einfa- 

30  chen  Zerspanungswerkzeugen  herausschneiden.  Die 
durch  Leimung  hergestellte  Verbindung  ist  als  schlupf- 
lose  Verbindung  einer  mechanischen  Verbindung  über- 
legen. 

Die  Erfindung  erlaubt  aufgelöste  Systemträger  mit 
35  sehr  eigenwilligen  Formen  und  ermöglicht  auch  Einspa- 

rungen  in  der  Kubatur  des  Brettschichtholzes,  da  Quer- 
schnittschwächungen  durch  eingebaute  Verbindungs- 
elemente  vermieden  werden.  Bis  auf  einige  eventuell 
verwendete  Fixierschrauben  oder  -nägel  handelt  es 

40  sich  bei  der  erfindungsgemäßen  Verbindung  um  eine 
reine  Holz  -  Holz  -  Verbindung,  deren  besonderer  Vorteil 
ihre  Dauerhaftigkeit  in  aggressivem  Klima  ist.  In  Hallen- 
bädern  mit  chlorhaltiger  Luft,  Biogas-,  Klär-  oder  Kom- 
postieranlagen  ist  sie  dem  korrosionsanfälligen  Stahl 

45  überlegen. 
In  der  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfindung 

bestehen  die  Knotenplatten  aus  Furnierschichtholz,  wie 
es  z.B.  unter  dem  Markennamen  "KERTO"  im  Handel 
ist.  Sie  können  jedoch  auch  aus  irgendeinem  anderen 

so  bauaufsichtlich  zugelassenen  Holzwerkstoff,  z.B.  aus 
Baufurniersperrholz  oder  Mehrschicht-Massivholzplat- 
ten,  gefertigt  sein. 

Bei  Dachträgern  mit  Kragarm  zur  Bildung  eines 
Dachüberstandes  können  gemäß  einem  weiteren  Merk- 

55  mal  der  Erfindung  anstelle  eines  der  Gurte  des  Dach- 
trägers  auch  die  Knotenplatten  zur  Bildung  des  Kragar- 
mes  in  der  für  den  Dachüberstand  gewünschten  Länge 
ausgeführt  sein. 
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Nachstehend  ist  die  Erfindung  anhand  der  Zeich- 
nung  näher  erläutert.  In  dieser  zeigen:  Fig.  1  einen  er- 
findungsgemäßen  Dachträger  für  Tonnendächer  in  Vor- 
deransicht,  Fig.  2  in  größerem  Maßstab  den  Dachträger 
in  Stirnansicht  und  Fig.  3  in  größerem  Maßstab  eine  der  s 
zur  Bildung  des  Dachträgers  nach  den  Fig.  1  und  2  ver- 
wendeten  Knotenplatten  in  Schrägansicht. 

Der  in  den  Fig.  1  und  2  gezeigte  Dachträger  weist 
einen  gebogenen  Obergurt  1  und  einen  geraden  Unter- 
gurt  2  aus  Brettschichtholz  auf,  wobei  bei  dem  geboge-  10  2. 
nen  Obergurt  1  die  einzelnen  Lamellen  des  Brett- 
schichtholzes  liegend  angeordnet  sind,  während  die  La- 
mellen  des  geraden  Untergurts  2  stehen  oder  liegen 
können.  An  den  Knotenpunkten  stoßen  der  Obergurt  1  3. 
und  der  Untergurt  2  stumpf  aufeinander  und  sind  erfin-  15 
dungsgemäß  durch  jeweils  beidseitig  auf  die  beiden 
Gurtenden  aufgeleimte  Knotenplatten  3  aus  Holzwerk- 
stoff,  vorzugsweise  aus  Furnierschichtholz,  miteinander 
verbunden.  In  ihrem  Mittelbereich  sind  die  beiden  Gurte 
1  und  2  in  bekannter  Weise  durch  drei  Streben  4,5,6  aus  20 
Brettschichtholz  verbunden.  Die  Verbindung  der  Stre- 
ben  4,5,6  mit  den  Gurten  ist  nicht  Gegenstand  der  Er- 
findung  und  kann  mit  herkömmlichen  Verbindungsme- 
thoden  erfolgen. 

Fig.  3  zeigt  eine  der  zur  Verbindung  der  Gurte  1  und  25 
2  an  den  Knotenpunkten  verwendete  Knotenplatte  3  in 
Schrägansicht.  Es  versteht  sich,  daß  je  nach  Trägerform 
und  Trägerspannweite  die  Form  und  die  Stärke  der  zum 
Einsatz  kommenden  Knotenplatten  variieren.  Bei  dem 
erfindungsgemäßen  Träger  muß  es  sich  nicht,  wie  dar-  30 
gestellt,  um  einen  Dachträger  für  Tonnendächer  han- 
deln,  sondern  es  kann  sich  genausogut  um  einen  Dach- 
trägerfür  Satteldächer  oder  Pultdächer  handeln.  Außer- 
dem  könnte  ein  erfindungsgemäßer  Träger  auch  als 
Brückenträger  zum  Einsatz  kommen.  35 

Bei  Dachträgern  mit  Kragarm  zur  Bildung  eines 
Dachüberstandes  können  anstelle  der  herkömmlichen 
Verlängerung  des  Ober-  oder  Untergurtes  1  bzw.  2  zur 
Bildung  des  Kragarmes  auch  entsprechend  verlängerte 
Knotenplatten  3  dienen.  40 

Mit  den  erfindungsgemäß  zur  Verbindung  der  Gurte 
1  und  2  an  den  Knotenpunkten  eingesetzten  aufgeleim- 
ten  Knotenplatten  3  aus  Holzwerkstoff  wird  die  Verbin- 
dungsmethode  unter  dem  Motto  "Weg  vom  Schlitz- 
blech"  bewußt  nach  außen  verlegt,  womit  nicht  nur  die  45 
bereits  aufgezeigten  technischen  und  wirtschaftlichen 
Vorteile  erzielt,  sondern  auch  gestalterische  bzw.  archi- 
tektonische  Akzente  gesetzt  werden  können.  Der  Form- 
und  Farbgebung  der  Knotenplatten  sind  nämlich  keine 
Grenzen  gesetzt.  Mit  den  herkömmlich  verwendeten  so 
Schlitzblechen  hat  man  bislang  versucht,  die  Metallver- 
bindungen  aus  optischen  und  brandschutztechnischen 
Gründen  eher  zu  verstecken. 

und  einem  Untergurt  (2),  wobei  die  Gurte  (1,2)  an 
ihren  Enden  (Knotenpunkten)  miteinander  und  in 
ihrem  Mittelbereich  über  einige  Streben  (4,5,6)  ver- 
bunden  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  bei- 
den  Gurte  (1,2)  an  ihren  Knotenpunkten  über  je- 
weils  beidseitig  auf  die  beiden  Gurtenden  aufge- 
leimte  Knotenplatten  (3)  aus  Holzwerkstoff  mitein- 
ander  verbunden  sind. 

Träger  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Knotenplatten  (3)  aus  Furnierschichtholz 
bestehen. 

Träger  für  Dächer,  mit  Kragarm  zur  Bildung  eines 
Dachüberstandes,  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Knotenplatten  (3) 
zur  Bildung  des  Kragarmes  in  der  für  den  Dach- 
überstand  gewünschten  Länge  ausgeführt  sind. 

Patentansprüche 

1  .  Träger  aus  Brettschichtholz,  mit  einem  Obergurt  (1  ) 
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